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Verstöße gegen Umweltrecht 

 
Gleich in vier Fällen wirft die Kommission Deutschland vor, gegen das EU-Umweltrecht zu 
verstoßen. Wegen des geplanten Ausbaus des Frankfurter Flughafens hat sie ein neues 
Verfahren eingeleitet, weil das Land Hessen in seiner Flächennutzungsplanung EU-
Sicherheitsvorschriften verletze. Als besonders eklatant wertet Umweltkommissarin Margot 
Wallström die jahrelange Mißachtung der von der EU verlangten 
Umweltverträglichkeitsprüfungen für Pläne und Projekte, welche EU-Naturschutzgebiete 
beeinträchtigen können. Vier Bundesländer - Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Sachsen-Anhalt - hätten ihr Landesrecht bis heute nicht an das Gemeinschaftsrecht angepaßt. 
Die Frist dafür war bereits im Juni 1994 ausgelaufen.  
Die Kommission hat ihnen nun ein letztes Ultimatum von zwei Monaten gesetzt. Bei einer 
Niederlage vor dem EuGH könnten hohe Geldstrafen auf Deutschland zu kommen. In einem 
weiteren Verfahren muß sich das Land Niedersachen dafür verantworten, daß es ein 
Windkraftprojekt im Brualer Moor ohne Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt habe. 
Dabei geht es um eine Anlage mit siebzehn großen Turbinen. Dem Land Brandenburg wird 
von der Kommission vorgeworfen, sich bei der Straßenplanung in den Unteren Havel-
Niederungen über die EU-Naturschutzvorschriften hinweggesetzt zu haben. Das Gebiet 
gehöre zu einem Netz von Schutzgebieten (Natura 2000) und unterliege deshalb besonderen 
Bestimmungen. 
 


